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Anforderungen an Sicherungsinstrumente und
Grundgeschäfte für das General Hedge Accounting
nach IFRS 9

Frof. Dr. Inge Wulf / Dipl.-Kfm. (FH) René Pollmann,

beide Clausthal-Zellerfeld
Die Regelungen des lFRS 9 zum Hedge Accounting sollen den
Anwendern eine stärkere Ausrichtung der Bilanzierung von Si-

cherungsbeziehungen an der Risikomanagementstrategie des

Unternehmens ermöglichen. Hierdurch sollen den Adressaten
ein besseres Verständnis der Risikomanagementaktivitäten des
Unternehmens ermöglicht und letztlich entscheidungsnützli-
chere lnformationen zu zukünftigen Zahlungsströmen zur Ver-
fügung gestellt. ln dem Beitrag werden die wesentlichen An-
fordêrungen an Grund- und Sicherungsgeschäfte dargestellt
und die Möglichkeit zur Designation aggregierter Risikopositi-
onen anhand eines Fallbeispiels veranschaulicht.
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Ergebnisanalyse bei langfristigen Fertigungs-
aufträgen
Dr. Thomas Cobet, Hamburg
ln dem Beitrag werden Berechnungsformeln vorgestellt, mit de-
ren Hilfe die Wirkmechanismen bei der Bilanzierung langfristiger
Fertigungsaufträge nach der Percentage-of-Completion-Metho-
de transparent dargestellt werden können. Dabei wird u.a. ge-
zeigt, wie sich das Ergebnis einer Periode ohne Rückgriffauf den

Fertigstellungsgrad ermitteln lässt und wie sich unterschiedliche
Etfekte be¡ einer Anpassung von Kalkulationsparametern trenn-
scharf differenzieren lassen. Zudem wird nachgewiesen, dass

die Frage nach den Auswirkungen solcher Anpassungen von
Kalkulationsparametern auf künftige geplante Ergebnisse nur
beantwortet werden kann, wenn neben den absoluten Werten
der Veränderungen auch deren zeitliche Verteilung bekannt ist.
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Die ESMA Guidelines on enforcement of financial
information
Oipl.-ök.5arah Rosner, Bochum / Leonard Sträter, M.Sc.,

Dortmund
Die im Juli 2014 veröffentlichten Enforcement-Guidelines der
Europäischen Wertpapier und Marktaufs¡chtsbehörde sollen
dazu beitragen, der harmonisierten Rechnungslegung ein zu-
künftig stärker harmonisiertes Enforcement-System zur Seite

zu stellen. Die Erarbeitung der Enforcement-Guidelines erfolg-
te nicht zuletzt als Reaktion auf die in der Praxis nur vereinzelt
akzeptierten Standards des CESR. lm Rahmen dieses Beitrags
erfolgt eine Darstellung der Enforcement-Guidelines und deren
synopt¡sche Gegenüberstellung mit den CESR-Standards, um zu
analysieren, ob das von der ESMA intendierte Ziel erreicht wird.
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HGB/lmmaterielle Vermögensgegenstände

Das Nicht-Aktivierungswahlrecht für selbst geschaf-
fene i m materiel le Vermö gensgegenstä nde

Dr. Raoul Kreide, Heidelberg
Mit dem BilMoG wurde die Möglichkeit geschaffen, immateriel-
le Vermögensgegenstände in der Bilanz aktivieren zu können.
Die Praxis mach hiervon nur wenig Gebrauch, sodass man auch

von einem,,N¡cht-Aktivierungswahlrecht" sprechen kann. ln

dem Beitrag werden Argumente geliefer¡ um Entscheidungen
bzgl. der Bilanzierung immaterieller Vermögensgegenstände
gesetzessystematisch begründen zu können. Als Gestaltungs-
alternative wird die Aktivierung im Umlaufvermögen diskutiert.
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Die neue EU-R¡chtl¡n¡e zur Offenlegung nichtfinan-
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Dipt.-ôk. Janine Maniora, Bochum
Die EU-Richtlinie zur Offenlegung nichtfi nanzieller lnforma-
tionen und die Diversität betreffender lnformationen durch
bestimmte Unternehmen und Gruppen verlangt die Angabe
neuer zusätzlicher lnformationen in den Jahresabschlüssen
von u.a. kapitalmarktor¡entierten Unternehmen. ln dem Bei-
trag erfolgt eine Analyse, inwieweit ausgewählte EU-Mitglied-

staaten bereits heute die Voraussetzungen der EU-Richtlinie

erfüllen und in welchem Maße Anpassungsbedarf besteht.
Hierzu erfolgt u.a. eine synoptische Gegenüberstellung der

entsprechenden lnformationsanforderungen der analysierten

Staaten. Es zeigt sich, dass bis auf Dänemark und Frankreich

alle betrachteten EU-Mitgliedstaaten vor in ihrer lntensitãt
allerdings unterschiedlichen legislativen Anpassungsmaß-
nahmen stehen.
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Prof. Dr. Peter l-orson / Bianca Dogge, B.Sc. i Dr. Ellen

Haustein / Richard Paschke, 8.5c. / Jörg Poller, M.4., alle

Rostock
Die mehrteilige Fallstudie stellt eine Aktualisierung der Fall-

studienserie,,Konzernrechnungslegung nach EU-IFRS 2012"

dar und trägt den Änderungen der Konzernrechnungslegung
nach IFRS, die insb. mit dem Konsolidierungspaket Einzug
gehalten haben, Rechnung. lm vorliegenden ersten Teil der
Fallstudie werden Grundlagen, wie z.B. der Prozess der Kon-

zernabschlusserstellung, beschrieben, bevor der Fokus darauf
gelegt wird, wie zu prüfen ist, ob eine Pflicht zur Konzern-

abschlusserstellung besteht.

KORÐ691 636 s,167

REPORTS
lnternational s.177

National s. r79

s.153
s.121

s.131

SERVICE
Zeitschriftenspiegel M3

!!"ç t" -a-q 
qh.gí! ryg*:.y l*- M4

5.139

M 2

5.148

KoR Nr.03 09.03.2015



ftir

36.Jahrgang
Heft 10

6.März2015

Herausgeber:

RA Dr. Bruno M. Kübler
(Geschäft sfiìhrender Herausgeber)
P¡of. Dr. Reinhard Bork
Prof. Dr. \flolfgang Lüke
Prof. Dr. Hanns Prütting
Prof D¡. Dr. h. c. mult. Karsten Schmidt

Herausgeberbeirat:

Prof Dr. Holger Altmeppen
Vors. Richter am BGH Prof. Dr. A. Bergmann
Prof. Dr. Geoig Bitter
Prof. Dr. Mo¡itz Brinkmann
Prof Dr. Dr. h. c. mult. C.-W. Canaris
Prof Dr. Ulrich Ehricke
Prof Dr. Horst Eidenmüller
Prof. D¡. Holger Fleischer
Prof, Dr. VØalte¡ Gerhardt
RA Dr. Burkard Göpfert
Vors. Richter am BGH a. D. Prof. Dr. 

.W. 
Goette

MinDir. Marie Luise GraÊSchlicker
Prof. Dr. Mathias Habersack

Prof Dr. Dr. h. c. Wolfram Henckel
P¡of Dr. FlorianJacoby
RA./SIB Dr. Günter Kahlert
Vors. Richte¡ am BGH Prof. D¡. G. Kayser

RA Dr. Bernd Klasmeyer
Prof Dr. Lars Klöhn
Prof Dr. Dr. h. c. mult. Marcus Lutter
Prof. Dr. Christoph G. Paulus

Vors. Richter am BGH a. D. Dr. h. c. V. Röhricht
Prof. Dr. Carsten Schäfer
Prof Dr Christoph Thole
Prof. D¡. Dr. h. c. mult. Peter Ulmer
R A. Prof Dr. Friedrich Graf von Wesçhalen

Inhaltsverzeichnis

ZIP-aktluell

B GH zur zweiten Restschuldbefreiung

BGH zum Ausgleich bei Franchiseverträgen.

LAG Berlin zum Kündigungsausschluss in Sozialplan

LG München I: Strafrerfahren gegen Deutsche Bank-Manager

BMJV: Studie zum AGB-Recht für Verträge zwischen Unter-
nehmen

BReg: Einigung auf Mietpreisbremse.

PortaI zu Fortbildungen zum Insolvenzrecht

Personalia

In eigener Sache. .

At9
A19

At9
AT9

1'20

1'20

1'20

1.20

1^20

Nr.65

Nr.66

Nr.67

Nr. 68

Nr. 69

Nr.70

Nr. 71

N¡.72

Nr. 73

Aufsätze

G o deh ar d Ka1 s er, Karkruh e

Rafael Hamos
Annikø Cltristina Piroth, Bonn

Rechtsprechung

Rechtsfolgen der Insolvenzânfechtung

Gesetzgeberische Maßnahmen zur Steigerung der Hauptversammlungs-
präsenzen in Namensaktiengesellschaften . .

449

4s6

Bank- und Kreditsicherungsrecht

Kein Recht der Sparkasse zur Kündigung eines langfristigen Spar-

vertrags wegen Niedrigzinsphase (,,S-Scala-Sparvertrag")

Internet www.zip-online.de: Volltexte ab Heft l/1980 mit komfortabler Such-

funktion und zitierfähigen Fundstellen - für ZlP-Abonnenten kostenfrei

LG Ulm 26. 1. 2015 - 4 O 273/13
463



LG 28.7.2014-sO\/r4 Kündigung eines Bausparvertregs 1 0 Jahre nach Zuteilungsreife

ll;daínz

Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht

BGH 20.l.20rs - II ZR 369/13 Beschränkung von Kundenschutzklauseln zwischen GmbH und aus-

s cheidendem Gesellschafter re gelmäßig auf 2 J ahr e

Keine Ermächtigung einer Gläubigerminderheit zur Einberufung

einer zweiten Versammlung der Schuldverschreibungsgläubiger
nach Beschlussunfìihigkeit der ersten Gläubigerversammlung

Rechtsmissbrauch durch Amtsniederlegung des alleinigen GmbH-
Geschäftsfrihrers und Gesellschafters auch in der Insolvenz ' . . . . .

Zum Stimmrechtsausschluss bei Abberufung des Geschäftsführers einer

GmbH (,,Suhrkamp") (LS)

BGH 2.t2.2074 -IIZB 2/r4

Vertrags- und Haftungsrecht

BGH 8.10.2014 - I StR 174/14 + Strafbarkeit wegen Iteditbetrugs auch bei Genussrechtekapital . .

Zu Angabe der ladungsfähigen Anschrift in Widerrufsbelehrung (LS)

Insolvenz- und Sanierungsrecht

BGH 8.1.2015-IXZR300/13 Wiederaufleben der Forderung des Anfechtungsgegners erst nach

Rücþewähr der anfechtbar empfangenen Leistung

Bagatellgren ze füt ,,Abftårbewirkung" bei teilgewerblicher Rechts-

anwalts-GbR, hier: wegen Durchführung von Insolvenzverfahren
durch angestelltenAnwalt . . . .

Anordnung einer vorläufigen Insolvenzverwaltung zur Durchsetzung des

Anspruchs auf Zahlung eines Verfahrenskostenvorschusses

BFH 27.8.20T4 -VIIIR 6/12+

oLG 1r.71.2014 -2017 3r7/ll
Frankfurt/M.

KG 26. 8.2014 - 1,4 U 124/12

oLG 25.9.2014 - 19U 1.00/74
Frankfurt/M.

AG 28.8.2014 - 1s06 IN 3sss/13
München

470

472

473

478

48r

481

484

48s

491

492

486

Arbeits- und Sozialrecht

BAG 9.72.2014 - I AZP.IO2/13 + Ausschluss rentennaherArbeitnehmer von Sozialplanabfindung

Verfahrens- und Vollstreckungsrecht

BVerwG 27.11.2074 - BVerwG 7 C 18.L2 Verweigerung des Zugangs zu BaFin-Akten wegen nachteiliger Aus-

wirkungen auf strafrechtliche Ermitdungen nur bei konkreter, auf die

einzelnen,A.kten bezogener Gefährdung des Untersuchungszwecks

BGH 18. 12. 2014 - IXZB 65/13 Keine Befangenheit der am Vorprozess beteiligten Richter im späteren

Anwaltshaftungsprozess (LS) . .

BGH 19.11.2014 -XIIZB 522/14 Fortsetzung des Stufenklageverfahrens nach rechtskräftigem Auskunfts-
' urteil nur aufParteiantrag (LS) .

Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegt je eine Beilage der Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, und der RWS Verlag

Kommunikationsforum GmbH, Köln, bei. l7ir bitten um freundliche Beachtung!

496

500

500

I



lnhaltsverzeichnis

BETRIEBSWIRTSCHAFT

nu¡sÄtz¡
Controlling/lnternationales Steuerrecht

Price-setting und Outcome-testing in der Praxis

Dr.-lng. Frank Schöneborn, London
Die unternehmensinterne Prüfung der Fremdüblichkeit von
grenzüberschreitenden konzerninternen Geschäften führt in der
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Der Plan ist umgesetzt, doch manche Frage offen -
Zwischenfazit zum Suhrkamp-f nsolvenzverfahren
Prof. Dr. Susanne Meyer, Berlin
Mit der Reform des lnsolvenzrechts durch das ESUG hat der
Gesetzgeber zur effizienten Sanierung von Unternehmen be-
wusst eine Überlagerung des Gesellschaftsrechts durch das

lnsolvenzrecht vorgesehen. Die Neuregelungen werfen viele
Fragen auf, die insbesondere durch das lnsolvenzverfahren
um den Suhrkamp-Verlag in den Fokus der Fachöffentlichkeit
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dungen der Rechtsprechung und Ansichten der Literatur aus
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Mindestlohns hierbei ausgesprochen hatten, ist die Kontrolle

mittlerweile durch die Bundesregierung bis zur europarecht-

lichen Klärung ausgesetzt worden. Der Beitrag arbeitet die

Rechtslage wissenschaftlich auf, zeigt mögliche Praxisfolgen
und kommt dabei zu einer klaren Erkenntnis.
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BGH: Kein Ausgleichsanspruch des Vertragshändlers gegen
den Hersteller bei fehlender Möglichkeit der Nutzbarmachung
von Kundendaten nach Vertragsbeendigung
(s.2.201s - vil zR 315/13)

BGH: Zur Arbeitnehmereigenschaft eines Handelsvertreters
(4.2.201 5 - V ll ZB 36 I 1 4)

BGH: Zahlungsverpflichtung der Republik Argentinien gegenüber
privaten Gläubigern aus den von ihr begebenen Staatsanleihen
(24.2.201 5 - Xl ZR 47 / 1 4 und Xl ZR 1 93/1 4)

Aufsätze

Prof. Dr. Volker Römermann, CSP, RA/FAHaGesR/FAl nsR/FAArbR,

und Ina Jähne, RAin/FAinHAGesR

Die Partnerschaftsgesellschaft mit beschränkter
Berufshaftung - ein Erfolgsmode!l

Am 1 9.7.201 3 ist eine Anderung des PartGG in Kraft getreten. Seit-
her steht es Rechtsanwälten, Steuerberatern, Patentanwälten, Steu-
erbevollmächtigten, Wirtschaftsprüfern und vereidigten Buchprü-
fern frei, sich für die Gesellschaftsfdrm der,,Partnerschaftsgesell-
schaft mit beschränkter Berufshaftung" (,,PartGmbB") als eine Va-

riante der klassischen Partnerschaftsgesellschaft zu entscheiden.
Nach nunmehr anderthalb Jahren wagen die Verfasser einen Rück-,

aber auch einen Ausblick und beantworten die Frage, ob die Part-
nerschaftsgesellschaft mit beschränkter Berufshafturrg zunr Er-

folgsmodell avanciert ist oder nicht.

Dr. Jack 5<hiffer, RA/StB

Mehrheitsentscheidungen in der
Personengesellschaft - Ende der Kernbereichslehre?

ln seinem Urteil vom 21.10.2014 hat der ll. Zivilsenat des BGH ent-
schieden, dass ,,dem früheren Bestimmtheitsgrundsatz fùr die for-
melle Legitimation einer Mehrheitsentscheidung" in einer Perso-

nengesellschaft ,,keine Bedeutung mehr zukommt" und darüber
hinaus auch Ausführungen zur Ablehnung der Kernbereichslehre
gemacht. Erste Reaktionen in der Literatur auf dieses Urteil haben
die Entscheidung daher als ,,Abschied von Bestimmtheitsgrundsatz
und Kernbereichslehre" interpretiert oder zumindest den ,,Be-
stimmtheitsgrundsatz,, daraufhin der,,Rechtsgeschichte" zuge-
ordnet. Während der Aussage Schäferc, dass der ,,Bestimmtheits-
grundsatz (wirklich) Rechtsgeschichte" ist, wohl zugestimmt
werden kann, darf bezweifelt werden, ob der BGH sich mit dieser
Entscheidung auch vollständig - wie von Wertenbruch vertreten -
von der Kernbereichslehre verabschiedet hat. Der Beitrag befasst
sich mit dieser Frage und geht dabei auch auf die einschlägigen
Vorentscheidungen des ll. Zivilsenats ein.

Entscheidungen

BGH: Keine Anwendung des 5 B9b HGB bei Franchiseverträgen,
die ein anonymes Massengeschäft betreffen
(5.2.2015 - Vll 7R 109/13 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Stefan Zipse, RA)

OLG Düsseldorf: Nachweis der Vertretungsberechtigung einer
ausländischen Gesellschaft (hier: englische private limited
company) gegenüber dem Grundbuchamt
(21.8,2014 - l-3 Wx 190/13 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Heriben Heckschen, Notar)

OLG Düsseldorf:,,Bestpreisklauseln" des HR5-Buchungsportals
sind kartellrechtswidrig
(9.1 .2015 - Vl - Kart 1/14 (V) - dazu BB-Kommentar von
Dr. René Galle, LL.M. [Minnesota], RA)

Steuerrecht

s77 Dle Woche im Bliclr

Entscheidungen
EuGH: Begriff der von der Steuer befreiten Vermietung von

Grundstücken (22.1.201 5 - C-55 /1 4)

BFH: Kapitalvermögen, Zufluss bei einem beherrschenden

Gesellschafter (2.12.201 4 - Vlll R 2/ 12)

579

'Aufsätze

Dipl.-Kffr. Heike Janssen-Þleid, StBin, und

Dipl.-Kfm. [ukas Hilbert

Lohnsteuer-Nachschau nach 5 429 ESIG -
Übersicht und offene Fragen

Seit lnkrafttreten der unter die Steuererhebungsnormen des Lohn-
steuerabzugsverfahrens eingefügten Vorschrift des 5 429 EStG am

30.6.2013 ist es der Finanzverwaltung möglich, eine ,,spontane" -
da vor allem uÁangektincligte - Lohnsteuer-Nachschau bei ge-

werblich oder beruflich tätigen Personen vorzunehmen. lnwieweit
die Anwendung des lnstruments der Lohnsteuer-Nachschau nun-
mehr auch unter Berücksichtigung der Verwaltungsauffassung pro-
blemlos erscheint und in welchen Bereichen darüber hinaus weiter-
hin noch Zweifelsfragen bestehen, wird nachfolgend in einer im

Wesentlichen am Normaufbau und der Struktur des BMF-Schrei-

bens orientierten Analyse aufgezeigt.

584

Dipl.-Kfm. Dr. Stephan Schnorberger, M.A. (Economics - USA),

StB, und Michael Dust, LL.M.

Gründungsaufwand bei ausländischen
Betr¡ebsstätten: Alles neu macht der ...AOA

Der Aufbau ,eines Auslandsgeschäfts über Betriebsstätten ver-

langt Vorbereitung und allmählichen Aufbau des Betriebs. Der

BFH hat in einem vielbeachteten Urteil vom 26.2.2014 (l R 56/12,
BStBl. ll 2014) entschieden, der Gründungsaufuiand sei durch

den Zweck einer Betriebsstättengründung im Ausland veranlasst,

gleich ob eine Betriebsstätte entsteht oder nicht. Der Aufr¡rand

sei daher nicht beim Stammhaus abzugsfähig. Unterbleibt die
Betriebsstättengründung, so geht der Gründungsaufwand steuer-

lich ins Leere. Mit Einführung des sog. autoris¡erten OECD-An-

satzes (AOA) zur Betriebsstättengewinnermittlung (5 1 Abs. 5

AStG 2013, BsGaV 2014) hat der Gesetz- und Verordnungsgeber
mit dem Veranlassungsprinzip gebrochen. Der Beitrag untersucht
die Konsequenzen dieses Bruchs für die Zuordnung von Grún-

dungsaufwand.

587

Dr. Einiko Franz, LL.M. oec., RA/StB

Versicherungsteuerliche Fallstricke bei
Gru ppenversicherun gsverträgen

Die Finanzverwaltung legt ihren Fokus immer mehr auf Themen

der Versicherungsteuer. Das betrifft schon längst nicht mehr nur

Versicherungsunternehmen, sondern - wie viele nicht vermu-
ten - auch viele andere Wirtschaftssektoren. Das erstinstanzlich

für die Versicherungsteuer allein zuständige Finanzgericht Köln

hat zu Gruppenversicherungsverträgen gerade erst ein folgenrei-
ches Urteil veröffentlicht. Dieses Urteil soll in dem Be¡trag kritisch
gewürdigt und dabei der Frage nachgegangen werden, welche
versicherungsteuerlichen Fallstricke bei Gruppenversicherungsver-

trägen Beachtung finden sollten.

Entscheidung

EuGH: Übertragung von Verlusten einer gebietsfremden Tochter-
gesellschaft im Rahmen des britischen Konzernabzugs nach dem
Urteil Marks & Spencer
(3.2.201 5 - C-172/13 - dazu BB-Kommentar von
Prof. Dr. Christian Möller, LL.M. Faxationl, StB)
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Alleinerziehender
R¡FG Prof. Dr. Volker Kreft, Bielefeld

D80688532

VERWALTU NGSANWEIsU NGE N
Kap¡talertragsteuer
Einzelfragen zur Abgeltungsteuer
BMF, Schreiben vom 05.02.2015

D80692982

I nvestmentste uerg esetz

Auslegungsfragen zu 5 1 Abs.1b Nr.3 lnvStG

BMF, Schreiben vom 03.03.2015

D80692981

ENTSCHEIDUNGEN
Gewinnermittlung/Einkommensteuer
Zurechnung des Ertrags aus einem Schulderlass im
Zusammenhang mit einem Gesellschafterwechsel
bei einer PersGes.

BFH, Urteil vom 22.01.2015 - lV R 38/10

D806931 1 6

Einkommensteuer

Keine tarifbegünstigte Anteilsveräußerun g bei
nur teilweiser Aufdeckung der in der Person des
Veräußerers vorhandenen stillen Reserven

BFH, Urteil vom 17.12.2014 - lV R 57111

D80691 61 9

Einkom menste uer/Kapita lertra gsteu er

Ausschluss des Abgeltungsteuersatzes bei
Kapitalerträgen aus Darlehen zwischen
Ehegatten bei finanzieller Beherrschung
BFH, Urteil vom 28.01.2015 - Vlll R 8114

D806931 1 7

Abgabenordnung
Zuordnung von ESt-Erstattungsansprüchen zum
insolvenzfreien Vermögen ¡.S.d. S 35 Abs.2 lnsO

BFH, Urteil vom 26.11.2014 - Vll R 32113

D8O692476
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AUFSATZ
I nsolvenzrecht

Rangrücktritt insolvenzrechtlich / RanErücktritt
steuerrechtlich
Prof. Dr. Dr, h.c. mult. Karsten Schmidt, Hamburg
Ein Rangrücktr¡tt ist in der Krise der Gesellschaft ein praxis-
relevantes lnstrument, um die lnsolvenz der Gesellschaft zu
verhindern. Dabei gilt es, eine Rangrricktrittsvereinbarung
zu formulieren, die die bilanzielle Überschuldung vermeidet,
ohne das steuerrechtliche Passivierungsverbot des S 5 Abs.2a
EStG auszulösen. Der Sachverhalt eines beim BFH anhängigen
Revisionsverfahrens (l R 44114) verdeutlicht, welch komplizier-
te Gestaltungslösungen die Kautelarpraxis in der Vergangen-
heit entwickelt hatte. Der Beitrag zeigt auf, dass ein unspezifi-
zierteç vom Wandel der Rspr. unabhängiger Rangrücktritt den
steuer- und insolvenzrechtlichen Anforderungen genügen
sollte.

D80692819

KURZ KOMMENTIERT
lnsolvenzrecht

Bereicherungsausg¡e¡ch bei irrtümlicher
Rückbuchung schon genehmigter Lastschriften in
der lnsolvenz des Kontoinhabers
RA Dr.Stefan Proske, Berlin
D80693018

ENTSCHEIDUNGEN
Aktienrecht
Zur Anfechtung von Hauptversammlungsbeschlüssen
im Zusammenhang mit der Rekapitalisierung einer
vom SoFF¡n gestützten Bank
OIG Frankfurt/M., Urteil vom 16.12.2014 - 5 U 24114,

n. rkr., Az. des BGll: llZR21l15
080690657

Aktienrecht
Delistin g: U nzulässigkeit eines Spruchverfahrens
bezüglich Barabfindung
OLG Düsseldorl Beschluss vom 22.09.2014 -
l-26W 20112 (AktE), rkr.
D806931 00

Aktienrecht
Unzulässiges Spruchverfahren betreffend Barabfi n-
dung im Rahmen eines Delisting
OLG Stuttgart, Beschluss vom 18.02.201 5 - 20W 8114,

rkr.
D806931 01

Handelsvertreterrecht

Maßgeblich keit der Vergütun gsvereinbarung für
den Provisionsanspruch des Handelsvertreters
BG H, Versäu mnisurteil vom 22.01.201 5 - V ll ZR 87 I 14

D80693052

Ha ndelsvertreterrecht
Zur Zuständigkeit der Arbeitsgerichte für Rückzah-
lungsanspruch gegen Handelsvertreter
BGH, Beschluss vom 04.02.2015 - Vlf ZB36114
D80692731

lnhaltsverzeichnis

ARBEITSRECHT

AUFSATZ
Betriebliche Altersversorgung

Die,,feine" Beitragszusage soll kommen
Prof. Dr. jur. Dres. jur. h.c, Peter Hanau, Köln /
RA/Dipl.-Bw. Dr. Marco Arteaga, Frankfurt/M.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat Ende Januar
einen weitreichenden Vorschlag zui Reform des Betriebs-
rentengesetzes vorgelegt. Zielsetzung ist es, der betrieblichen
Altersversorgung zu einer deutlich stärkeren Verbreitung zu
verhelfen. lnsbesondere soll es den Tarifparteien möglich wer-
den, die betrieblichen Versorgungszusagen so auszugestal-
ten, dass die betroffenen Arbeitgeber lediglich zur Zahlung
der planmäßig vorgesehenen Beiträge verpflichtet sind und
darüber hinaus für keine weitere Zahlung einzustehen haben.
Der Beitrag setzt sich kritisch mit dem Diskussionsentwurf
auseinander und macht Vorschläge zu weiteren gesetzlichen
Maßnahmen.

080692555 5.615

a

,,{J a

s.600

KURZ KOMMENTIERT
Gleichbehandlung

Erholungsbeihilfe für Gewerkschaftsmitglieder und
arbeitsrechtlicher Gleichbehandlungsgrundsatz
RA Dr. Stefan Lingemann, Berlin

DB0ó9t 1 94

Arbe¡tsvertra gsrecht/Grund qesetz

Heimliche Videoüberwachung durch den Arbeit-
geber - Schmerzensgeldanspruch des überwachten
Arbeitnehmers?
RAini FAATbR Katrin Scheicht / RAin Dr. Daniela Loy,

beide München

D80692288

ENTSCHEIDUNGEN
Betriebsverfassu n gsrecht

Reichweite des Vorlage- und Auskunftsrechts des
Betriebsrats bei Einstellungen
BAG, Urteil vom 21.10.2014 - I ABR 10/13

D80691 51 I

Sozialplanrecht/Gleichbehandlung

Ausschluss von Sozialplanansprüchen für ältere
Arbeítnehmer
BAG, Urteil vom 09.12.2014 - 1 AZR1O2l13

08069',t 748

Arbeitszeitrecht
Anderung der Lage der Arbeitszeit
BAG, Urteil vom 10.12.2014 - 10 AZR 63/14

D8A691747
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Wirtschaftsrecht

Ðie Woche irn Blick

Entscheidungen
EuGH: Verschmelzung durch Aufnahme - Übergang der ordnungs-

widrigkeitsrechtlichen Haftung der übertragenden Gesellschaft

(s.3.201 s - Rs. C-343l1 3)

BGH: Unwirkiamkeit einer Entgeltklausel für Buchungen

bei der Führung privater Girokonten

(27 .1 .201 s - xl 7R 1 7 4 / 1 3)

BGH: Beratungspflichten einer Bank bei Abschluss eines

Währungsswap-Vertrages (20.1 .2015 - Xl ZR 316/13)

BGH: Kündigung einer Fondsbeteiligung durch Treuhandkomman-

ditisten wegen unzureichender Risikoaufklärung

(20.1.201 s - ll zR 444 I 13)

Aufsätze

Dr. Annette Mutschler-Siebert, M.Jur. (Oxon), RAin, und

Dor¡an Dorschfeldt, RA

Vergaberechtliche Selbstreinigung und kartell-
recñtl¡che Compliance - zwei Seiten einer Medaille

Zwischen der vergaberechtlichen Selbstreinigung und kartell-

rechtlichen Compliance-Maßnahmen bestehen sowohl Schnitt-

stellen als auch Unterschiede. lm Rahmen der anstehenden Um-

setzung der EU-Vergaberichtlinien in deutsches Recht werden

auch die Voraussetzungen der Selbstreinigung nach einem

Rechtsverstoß kodifiziert werden' Dabei sollte die Diskussion zu

Anforderungen an (kartellrechtliche) Currrpliance-Systeme berück-

sichtigt werden.

Dr. Tobias Eggers, RA/FAStrafR

Die Bußgeldleitlinien der BaFin - großer Wurf
oder Stolperstein?

lm Kapitalmarktstraf- und -ordnungswidrigkeitenrecht kann man

oft nicht umhin, die zunehmende Komplexität der Materie zu mo-

nieren. Mit ihren WpHG-Bußgeldleitlinien im Rahmen der Zumes-

sung von Bußgeldern versucht die BaFin eine Navigationshilfe an

die Hand zu geben. Ob darin tatsächlich ein Fortschritt zu erblicken

ist, erscheint dem Verfasser jedoch insbesondere mit Blick auf die

Ziele des 5 17 Abs. 3 OW|G als äußerst zweifelhaft'

Dr. Carsten Schucht, RA

Kooperation zwischen Wirtschaftsakteuren 
-

und'Marktüberwachungsbehörden - auch ein

Compliance-lnstrument im Produktsicherheits-
und Technikrecht

Seit geraumer Zeit finden neue Bestimmungen zur Kooperation

zwischen den Wirtschaftsakteuren und den Marktüberwachungs-

behörden Eingang in produktsicherheitsrechtliche Rechtsakte' Der

Beitrag führt ãtrt.nt uot Augen, auf welche Weise das produktsÈ

cherheitsrechtliche Kooperationsprinzip weiterentwickelt und ge-

stärkt w¡rd. Zweitens wird der innere Zusammenhang zwischen Ko-

operation und Éigenverantwortung im geltenden Produktsicher-

heitsrecht offengelêgt und damit zugleich ein Weg für die Wirt-

schaftsakteure zu einer aktiven Rolle im Marktüberwachungsver-

fahren aufgezeigt.

Entseheidungen

EuG: EU-Kommission kann Verstöße gegen die Wettbewerbsregeln
feststellende Entscheidu ngen veröffentl ichen
(28.1.201 5 - Rs. T-341 /12 - dazu BB-Kommentar von
Chr¡stoph Krüger, RA)

EuGH: Haftung für fehlerhafte Produkte
(5.3.20'1 5 - Rs. 503/1 3 und 504/1 3 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Markus Burckhardt, RA)

Steuerrecht

Die Woche irn Blick

Entscheidungen
BFH: Abgeltungsteuer: Günstigerprüfun9, Anwendung von 5 20

Abs. 9 EStG (2.12.2014 -Vlll R 3411 3)

BFH: Tarifbegünstigung für den Gewinn aus der Veräußerung

eines Mitunternehmeranteils (9.12.2014 - lV R 36/13)

BFH: Zuordnung von Einkommensteuererstattungsansprüchen

zum insolvenzfreien Vermögen i.S. des 5 35 Abs. 2 lnsO

(26.1 1 .201 4 - v ll R 32 I 13)

BFH: Umsatzsteuerfreiheit privater Krankenhausbetreiber

(23.10.2014 -v R20114)

BFH: Anforderungen an den lnhalt eines Nachforderungs-

bescheids über Versicherungsteuer (17 .12.2014 - ll R 1 8/1 2)

FG Hamburg: Zulässigkeit einer Klageänderung bei einem

Gewinnfeststel I un gsbescheid (1 5.1 2'201 4 - 6 K 30/1 4)

A¡.¡fsätze

Dr. Alexander Werder, LL.M., RA/StB, und

Dr. Michael Rudolf RA/StB

Ausgewählte Steuerfragen bei Compliance-
Untersuchungen

Werdeá in Unternehmen mögliche Compliance-Verstöße unter-

sucht, stellt sich eine Vielzahl von Fragen' Wer soll die Untersu-

bsrat eingebunden werden?

ictr? Oft stellen sich steuerli-

der Untersuchung nicht die

der untersuchte Sachverhalt

steuerlich relevant und müssen Steuererklärungen berichtigt wer-

den? Wie sind die Kosten der Untersuchung steuerlich zu behan-

deln und unterliegt die Übernahme von Anwaltskosten gegen-

über A¡beitnehmein der Lohnsteuer? Der Beitrag gibt eine Über-

sicht über typische steuerliche Fragen bei einer unternehmensin-

ternen Compliance-Untersuchung und ist die Fortsetzung einer

Folge von Beiträgen zu Compliance (vgl. Werder/Rudolf ' BB 2014,

5. 3094).

Dipl.-Volksw. Joachim Ortheil, WP/StB

Wann wird bzw. wurde der Zinssatz von 60/o p.a.

gemäß 5 238 Abs. 1 AO verfassungsw¡dÌ¡g?

Schon seit lãngerer Zeit ist die Frage, ob der Zinssatz von 60lo nach

5 238 Abs. 1 S. 1 AO verfassungsgemäß ist, Gegenstand von Litera-

tur und Rechtsprechung. Zuletzt hat der lX. Senat des BFH in einem

Urteil zur Verzinsung bei beantragter Aussetzung der Vollziehung

dazu Stellung genommen'

Dr.Stefan Behrens, RA/FA5IR/5t8, und Georg Rennel StB

Verlustausgleichsbeschränkungen bei
vermögensverwaltenden Grundstücks-KGs

Mit Urteil vom 2.9.2014 hat der BFH bestätigt, dass von einer ver-

mögensverwaltenden Grundstücks-KG erzielte positive Einkünfte

aus anderen Einkunftsarten als der aus Vermietung und Verpach-

tung mit zum Vorjahres-Ende gesondert festgestellten verrechen-

baren Verlusten i. S. v.55 1 5a,21 Abs. 1 5. 2 ESIG, die ausschließlich

aus negativen Einkünften aus Vermietung und Verpachtung be-

stehen, verrechnet werden können. Der Beitrag geht der Frage

nach, inwieweit Einkünfte der vermögensverwaltenden KG aus Ka-

pitalvermögen und aus privaten Veräußerungsgeschäften bei der

Anwendung von 5 1 5a ESIG zu berücksichtigen sind.

Entse heidung

BFH: Gewerbliche Berufstätigkeit eines Politikberaters
(14.5.2015 -Vlll R 18/11 -dazu BB-Kommentarvon

Dr. Stefan Rogge, RA/5tB)
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DRSC Mitschnitt der 36' Sitzung des lFRS-Fachausschusses

nach 5 13b WPO aktualisiert

DStV: Stellungnahme zum Eckpunktepapier zur Neuordnung

der AbschlussPrüfung

Finanzierung
BTi Kleine Anfrage zum lnvestitionsplan der EU-Kommission

EY: Global Commercial Banking Survey - Jeder dritte Geschäfts-

kunde will demnächst die Hausbank wechselrt

Aufsatz

Dr. Karl-Heinz W¡thus, WP/StB/CPA, und

Jürgen Kunz, WP/StB/cPA

Auswirkungen des neuen ISO 19600:2014
zu Compliance-Management-Systemen
aufdie Prüfung nach IDW PS 980

Am 5,12.2014 wurde die lSO-Norm 19600:2014,,Compliance Ma-

nagement Systems - Guidelines" veröffentlicht. Dieser Standard

enthält Hinweise zur Ausgestaltung, Eínführung und Durchführung
von Compliance-Management-Systemen (CMS). Die Hinweise sol-

len laut Standard in Bezug auf Größe, Struktur, Art und Komplexität
an alle Organisationen anpassbar sein. ln den letzten Jahren haben
viele Unternehmen ihr CMS bereits nach dem Standard des lnsti-
tuts der Deutschen Wirtschaftsprüfer (lDW) zur ordnungsmäßigen
Durchführung von Prüfungen eines CMS (lDW PS 980) auf Ange-
messenheit und Wirksamkeit prüfen lassen. Der Aufsatz beleuchtet,
welche Auswirkung die Veröffentlichung des lSO-Standards auf
eine nach IDW PS 980 durchgefrihrte CMS-PrLifung hat bzw. ob
eine Prüfung nach IDW PS 980 die Einhaltung der ISO-Norm bestä-
tigen kann.

Entseheidung

Niedersächsisches FG: Erhöhung des Kapitalkontos durch
Umwandlung von Gesellschafterforderungen
(3.12,2014 - 4K2g9/13 - dazu BB-Kommentar von
Gero von Glasenapp, RA/StB)

Komrnentar EEG 2014

Entscheidungen
LAG Berlin-Brandenburg: Leiharbeit - Abbau von Arbeitszeit
in verleihfreien Zeiten (17 .12.2014 - 15 Sa 982114)

BAG: Kündigung wegen Konkunenztätigkeit im gekündigten

Arbeitsverhältnis (23.10.2014 - 2 AZR 644113)

BAG: Betriebsbedingte Änderungskündigung - Gleichrangigkeit

der Sozialkriterien (29.1.2015 - 2 AZR164/14)
BAG: Zusätzliche Leistungen nach einer freiwilligen Betriebs-

vereinbarung - betriebsverfassungsrechtlicher Gleich-

behandlungsgrundsatz (9.1 2.201 4 - 1 AZR 146113lt

BAG: Keine Geltung der Unklarheitenregelung bei der Auslegung

von Tarituerträgen (1 5.i .201 5 - 6 AZR 650/ 13)

BAG: Ablösung einer Versorgungsordnung - Drei-Stufen-Prüfungs-

schema (9.12.2014 -3 AZR323/13)

LAG Berlin-Brandenburg: Mindestlohn - keine Anrechnung
von Urlaubsgeld und jährlicher Sonderzahlung
(4.3.2015 - 54 Ca 14420/14)

Aufsatz

Prof. Dr. Martina Benecke und Dr. Nadja Groß

Druck von Dritten nach Compliance-Verstößen

Aus arbeitsrechtlicher Sicht steht es Arbeitgebein frei, ob und wie
sie auf arbeitsvertragliche Pflichtverletzungen von Arbeitnehmern
reagieren; insbesondere muss das Vorliegen eines Kündigungs-

grundes nicht zum Ausspruch einer Kündigung führen. Dennoch

können Unternehmen faktischem Zwang unterliegen, personelle

Maßnahmen zu ergreifen. lm Zusammenhang mit Compliance-Ver-

stößen von Arbeitnehmern sehen sich Unternehmen dem Druck

ausgesetzt, eine personelle Selbstreinigung auch durch außeror-

dentliche Kiìndigungen durchzuführen. Hinsichtlich der Wirksam-

keit einer außerordentlichen Kündigung im Zusammenhang mit
Compliance-Verstößen bestehen spezifische Problemfelder, von

denen die kündigungsrechtlichen Auswirkungen einer Mitverant-
wortung des Arbeitgebers am Compliance-Verstoß, die Bedeutung

von Ethikrichtlinien, die Kündigungserklärungsfrist des 5 626

Abs. 2 BGB sowie die Zulässigkeit herausgreifender Kündigungen

besondere Aufmerksamkeit verdienen.

Entscheidungen

IAG Berlin-Brandenburg: Außerordentliche Verdachtskündigung
bei außerdienstlicher Geldwäsche
(23.1 0.201 4 - 21 5a 800/1 4)

BAG: Außerordentliche Kündigung wegen sexueller Belästigung
(20.11 .2014 - 2 AZR 651/13 - dazu BB-Kommentar von

Dr, Marc Spielberger, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Dr. André-M. SzesnY, LL.M., RA

Neues Korruptionsstrafrecht ante portas:
Von Heilberufen, europäischen Amtsträgern
und bezahlten Pflichtverletzungen gegenüber
dem Arbeitgeber
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E ntscheid u ngsü bersicht

OGH bis 31.12.2014
eüzz - tüzt

Entscheidungen

@ Berichtigung des Strafregisters trotz Unterbleibens einer

abändernden Entscheiduns (5S 290 Abs 1,295 Abs 1 StPO;

55 3 Abs 1, Abs 2 Z 5, 5 Abs 1 stRegc). Seite 66

@ Zum Umfang der Verfahrenshilfe -
Vertretung im nachfolgenden
Exekutionsverfahren (S 64 ZPO). Seite 67

@ Absolute Anwaltspflicht aufgrund der Zusammen-

rechnung der Streitwerte (55 27,258,396 ZPO;

5 55 Abs 1 JN; S 15 RAO; 5 523 ABGB)' 5eite 68

Die Justiz muss nicht
nur gut funktionieren,
sie muss das auch zeigen!
von Gerhard Jarosch



Wirtschaft und Recht in Osteuropa
V/iRO 3/2015 -24. Jahrgang

Mitarbeiter und
Herzegowrna:

Janzen
Repas/T. Keresteé

R. Ruban

Kitpper

he Republik

sche Republik

Moldau

isische Republik
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RA Tomislav Pintarió - Bulgarien: RAin Stela lvanova - Est/and: Mirjam

Jegor Zelianouski, RA Alexander Liessem -
Vili, LL.M., RA Mark Butzmann - Kasachstan:

Gerichtsreform in Russland: Das neue Oberste Gericht der Russischen Föderation
Neue Dimensionen der privaten Durchsetzung der EU-Wettbewerbsregeln:
Preisschirmeffekte

Actio pro socio in der tschechischen Rechtsprechung

Digitaler Personalausweis (Digi-lD) für Nichtansässige

Gesetze über lnvestitionsgesellschaften und lnvestitionsfonds, über die Zuständigkeiten
der Organe der Zollverwaltung im Zusammenhang mit der Durchsetzung der Rechte aus
geistigem Eigentum, Verbraucherschutzgesetz u.a.
Gesetze über das Referendum, über die Justizakademie, über Richter und Beisitzer,
über die Prokuratur, über Gerichte u. a.

RegVO über Regionalförderung, Rechtseinheitlichkeitsentscheidung bezüglich devisen-
basierter Verbraucherdarlehensvedrägen, Straf gesetzbuch u.a.

Regelungen zum Promotionsverfahren, monatlicher Durchschnittslohn, Plan zur Verminde-
rung der Barzahlung von Arbeitsentgelten sowie der Schwarzarbeit u. a.

Gesetze über die Energieeffizienz, über die regionale Entwicklung, über die Finanztätigkeit
und Buchfuhrung gemeinnütziger Organisationen, über das Factoring

Gesetz über die Luftqualität der Umwelt, Einkommensteuergesetz, Zollkodex, Gesetze über
die Kammer f ür soziale Berufe, über den Volksanwalt u. a.

Gesetze über die biometrische'Registrierung von Staatsangehörigen, über staatliche und
kommunale Dienstleistungen, Ordnungswidrigkeitengesetz, Zivilrechtskodex Teil ll, Gesetz
über die rechtsanwaltliche Tätigkeit u. a.

Marenkov - Kosovo: Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert Küpper - Kroatien: RA Tomislav Pintarió - Lettland: Elisabete Krivcova, LL.M., RA Theis

LLM MBA - Litauen: Ruta Motiejunaite, RA Frank Heemann - Moldawien: RA Axel Bormann - Mongolei: Dr. Dietrich Nelle - Polen:

fina de Vries - Bumänien: RA Axel Bormann - Æussrsche FCderation: Antje Himmelreich - Serbren: RA Tomislav Pintarió - Slowakische

RA Dr. Petr Bohata - Slowenien: RA Ïomislav Pintarió - Tschechische Republik: BA Dr. Petr Bohata - Ukraine: Antje Himmelreich -
Prof. Dr. Dr. h.c. Herbert KüPPer
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Der einheitliche Aufsichtsmechanismus (SSM) - Bankenaufsicht im europäischen Verbund

Rechtsanwalt Dr. Daniel Radig und Ass. iur. Jasper Schedensack, Berlin
Rechtzeitigkeit der Prospektübergabe

Rechtsprechung
Bankrecht und Kapitalmarktrecht
Bundesverfassungs- 2.2.2015
gericht

Zur Handhabung der Vorlagepflicht gemäß Art. 267 Abs. 3 51,4
AEUV in zivilrechtlichen Verfahren mit Blick auf die
Rechtsfrage, ob g 5a Abs. 1 Satz 1 VVG a.F, unionsrechts_
konform ist, und zur Frag,e des Ausschlusses einer Rúckfor_
derung von Versicherungsprämien und Nutzungsersatz,
weil die Berufung auf die Unwirksamkeit des Versiche_
rungsvertrags gegen Treu und Glauben verstößt

Zur Unwirksamkeit einer Klausel, wonach die Bank ein 51g
Entgelt für sämtliche bei der Fùhrung eines Kontos anfal_
lenden Buchungen bestimmt, gegenüber Verbrauchern

Zur Bestimmtheit und Auslegung von g 117 Satz 2 Börsen - 52L
ordnung Frankfurter Wertpapierbörse

Bundesgerichtshof 27.1,.2OLs

VG Frankfurt a. M. I9.1.L20L4

Bundesgerichtshof

Bundesgerichtshof

Bundesgerichtshof

22.L2015

4.2,2015

5.2,20I5
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2 K 338/1.4.Fx
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Zur vertretbaren Alnahme eines ,,acte éclairé,, bezùglich
der Verneinung des Vorliegens eines Betriebsùbergangs

Zu den verfassungsrechtlichen Anforderungen an das Ver-
ständnis der wirtschaftlichen Einheit als Voraussetzung fùr
einen Betriebsübergang und zur Anwendung des Unions-
rechts auf einen Einzelfall durch die mitgliedschaftlichen
Gerichte

Zur Annahme einer Vertretersteliung des Vermittlers, dem S2B
der Verkäufer unterVe¡zicht auf jeglichen Kontakt mit dem
Käufer die Vertragsverhandlungen bis zur Abschlussreife
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Wettbewerbsrecht
Bundesgerichtshof 18.9.20L4 r zR 201/12

Bundesgerichtshof lB II'201'4 KZR 1'5/12

Bücherschau
Thomas Heidel (Hrsg.)

Ersuchen um Vorabentscheidung, ob die Werbung fùr ein 537
Erzeugnis unter Angabe des dafür zu zahlenden Preises ein
Anbieten im Sinne des Art, 1 der Richtlinie 9B/6/EG dar-
stellt und ob sich aus Art. 1 und 3 Abs. 1 Satz 1 dieser Richt-
linie oder aus Art. 7 Abs, 4 Buchst. c Fall 1 der Richtlinie
2O05/29/EC die Pflicht ergibt, dass der Preis bei einem
Kraftfahrzeug auch obligatorisch anfallende Kosten der
Überfùhrung des Fahrzeugs vom Hersteller zum Händler
einschließt

Zum internen Ausgleich zwischen den Gesamtschuldnern
einer von der Kommission festgesetzten Geldbuße
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Aktienrecht und Kapitalmarktrecht, 4, Aufl.

Rezensent: Vors, Richter am OLG a. D. Karl Peter Puszkaj-
ler, München
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Retail-Bankentag der Börsen-Zeitung

Zunkunft des Retail-lvlarktes - Perspektiven regional tätþer Banken - Bankenaufsicht

1./2.iuli 2015 - Maritim Hotel trankfurtam Main Informationen:Iel, +49 69 2732 553; www.retailbankentag,de

D¡e mit a gekennzeichneten Entscheldungen des BGH sind zum Abdruck in der amtlichen Sammlung vorgesehen.

Nicht amiliche Leitsälze zu Entscheidungen des BGH sind kursiv geselzt, Leitsätze zu Enfscheidungen der Instanzgerichte sind überw¡egend durch den Einsender oder

rlie Redaktion verfasst.

Die mit einem * gekennzeichneten Entscheidungen sind zur Veröffentlichung und Besprechung in der Entscheidungssammlung zum Wirtschafts- ud Bankrecht (WuB)
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AKTU ELLES

6 Grundsteinlegung
In Simmering wird das Huma-Shopping-Center errichtet'

7 Immo-APP des Monats
Die App ,,Der Grätzel Bericht" stellt Wiener

Entwicklungsgebiete vor.

THEMA

B Betriebskosten steigen
überproportional zu Mieten
In Summe zeigt sich der Immobilienmarkt unaufgeregt.

Betrachtet man ihn jedoch im Detail, lassen sich

spannende Entwicklungen ablesen.

10 24-stöckiges Holzhochhaus
für Seestadt Aspern
2018 soÌl das 84 Meter hohe HoHo fertig sein.

12 Neues vom OGH
Der Oberste Gerichtshof traf wiede¡ einige für die

Immobilienbranche relevante Grundsatzentscheidungen.

14 Online- gegen Printanzeige ...

... das ist Brutalität, möchte man meinen. De facto ftihren

die beiden Werbekanäle ein harmonisches Neben- und

sogar Miteinander.

76 Hauptrisikofaktor ist der Mensch
Wohnungseigenttimer oder Betreiber einer Wohnanlage

haben dafür Sorge zu tragen, dass die Vermeidung von
Brandgefahren im Haus regelmäßig kontrolliert und

dokumentiert wird.

1B Baugrund als Goldgrube
Grundstäcke werden immer teurer, bilanziert
unter anderem der Immo-Guide der s Real.

42 Attraktives Ackerland? !

Intemationai tätige Konzeme und Investoren spitzen
auf große landwirtschaftliche Flãchen aÌs Allageform
und bringen das Thema ,,Land Grabbing" auch in
Europa aufs Tapet.

46 Krux mit dem Fruchtgenuss
Ein Steuertipp von TPA Horwath.

48 IMMO-Standard: ISO 19600 -
Compliance-Management- Systeme
Im Dezember erschien die internationale Norm IS0 19600
,,Compliance Management Systems - Guideìines,l

COVERSTO RY

36 Eine Bundeshauptstadt in Wohnungsnot

Immer mehr Wiener, jedoch nicht meh¡ geförderter

Wohnbau. Und eine private Immobilienwirtschaft,

ftir die es immer schwieri$er wird, Mietwohnungen zu

erhalten beziehun$sweise neue zu schaffen.

38 Dem Markt vertrauen
Ein Kommentar von Michael Pisecþ

40 Ausländische Investoren am

Wiener Büromarkt sehr aktiv
Die öffentliche Hand bleibt einer der wichtigsten Mieter

am Büroimmobilienmarkt in Wien. Die Mietnachfrage

wird deswegen noch lange nicht angekurbelt.

TIPPS ft EVENTS

50 Messe

Am 14. und 15. März findet die ryVIM -
Wiener Immobilien Messe 2015 statt.

RECHT ft SERVICE

2l Vorwort
Von Bundesobmanrt

Prof. Mag. Thomas MaÌloth.

22 Rechtsfragen aus der Praxis
Mag. Rudolf North,

Geschäftsflirer der Fachgruppe Wien, antwortet.

25 Sichere Rechtsgeschäfte

im Internet
In Kooperation mit MobileSign

bietet der Fachverband eine kostenlose

Handysignatur ftir seine Mitgliedsbetriebe.

26 Immer weniger
Liegenschaft sversteigerungen
Die Zwangsversteigerungen von

Liegenschaften waren auch 2014 rücklâufig.

30 Serviceindizes

34 Wir sind dran!
Ein Kommentar von

Mag. Hans Jörg Ulreich.



721

727

732

736

741

744

18

23

32

3s

40

42

44

46

NJ\M-lnhalt
Themenschwerpunkt,,Literatur, Kunst und Recht"

lAufsätze
Henrike Strobl

_l!"q" Vorgaben für den Kunst- und Kulturgüterhandel durch die Umsetzung der
Verbraucherrechterichtl in ie

Louisa Specht I Severin M üller-Riemenschneider
Der Unterlassungsanspruch bei mehrdeutigen Äußerungen

Elmar Krüger

Johannes von Miquel und seine Bedeutung für das geltende Einkommensteuerrecht

Hermann Weber

Juristen als Schriftsteller nichtdeutscher sprache: Miguel Sousa Tavares

Zur Rechtsprechung
Andreas Wiebe I Daniel Bernhard Müller
Die Zulässigkeit elektronischer Leseptätze in Bibliotheken
(EuGH, NJW2015,766)

Ulrich Fischer

Die Pilotenmütze und das BAG
(BAG, NJW 2015, 815)

Bericht
Chilstian Czychowski /Jan Bernd Nordemann

Gesetzgebung und höchstrichterliche Rechtsprechung im Urheberrecht 201 4

Forum
Bernhard von Becker

Goethes,,Eigentum" oder der schmetterlingseffekt des urheberrechts

Buchbesprechungen
Seifert: Kleine Geschichte(n) des Urheberrechts (Paul W. Hertin)i Fischer/Reich: Der Künstler und sein Recht
(Peter Raue); Pfeffer/Rauter: Handbuch Kunstrecht (Andreas Kappus); Nilges: Dichterjuristen, Schlink:
Die Frau auf der Treppe, von Schirach: Die Würde ist antastbar, Zeh: Nachts sind das fiere (Hermann Weber);
Ferk: Der Kaiser schickt Soldaten aus, aus dem Siepen; Der Riese, Simons: Die Freiheit am Morgen (Hermann
Weber); Homann: Sollen und Können - Grenzen und Bedingungen der lndividualmoral (Paut Melot de Beauregard)

NJW-aktuell
Editorial
Kultur und Urheberrecht in Freihandels-
abkommen (G. Pfennig)

Rechtsprechung in Kürze

Entscheidung der Woche

Nachrichten

lnterview
Das Buch zum Fall Mollath (G. StrateJ

lnterview
Dürfen Journalisten heimlich Ton- oder
Bildaufnahmen machen? (L Tillmans)

Standpunkt
,,The lnterview": Richterliche Rationalität
vs. erhitzte Emotionen (K. Bünnigmann)

Aus der Justiz
ua: Justiz vef ied an Attraktivität
(S. Febehn)

Dokumentation

Rubrikenmarkt

web.report

Stellenmarkt

Beck'sche Zeitschriften

Buchhinweise

Personalien

Kommendes Heft/ lmpressum

3 12

14b

I
I

10

4 NlW-tnhalt 11t2015

16



7

Heft 1112015

RechtsPrec hung

EGMR

EGMB

EuGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

BGH

OLG Köln

KG

LG Hamburg

LG Köln

OLG Frankfurt a. M.

BGH

BGH

BVerwG

VG Berlin

VGH Kassel

BAG

LAG Berlin-Bbg.

BGH

15.04.14 - 40877107

16.01.14 - 45192J09

11.09.14 - C-117113

25.09j4 - tXZR 199/13

16j2.14 - VtZR39t14

13.0'1.15 - VtZR386/13

'18.11.14 - VtZR76/14

30.09.14 - V\ZR490t12

13.01.15 - VtZB29t14

18.06.14 - tZR215/12

31.10.14 - 6U60/14

10.07.14 - 10W 142t13

07.11.14 - 3240660112

0710.14 - 280 433t14

14.07.14 - 1U156fi2

02.12.14 - 1 StR3'1/14

17.09.14 - 151R212t14

01.10.14 - 6C35/13

20.01.15 - VG23K180t14

09.07.14 - 1 81006/14

Verurteilung zu Schadensersatz wegen Plagiatvorwurfs

Verbreitung von heimlichen Aufnahmen über Tierversuche

Anforderungen an zulässige elektronische Leseplätze

Pflicht zur Lektüre von Fachzeitschriften - Jahresberichte des BFH

Zulässige Verbreitung auch scharf formulierter Produktkritik

ldentifizierende Berichterstattung über verhafteten Mitarbeiter eines Prominenten

Ber¡chtigungsanspruch nach zulässiger Verdachtsberichterstattung

Veröffentlichung rechtswidrig erlangter privater E-Mails (Anm. G. Lehr)

Beschwer bei Verurteilung zur Löschung zweier E-Mails

Vergütung für Musiknutzung in Tanzschulen - Gesamtvertrag Tanzschulkurs (Ls.)

Auslegung von Creative Commons-Lizenzen (Anm. M. Schweinoch)

Domain-Registrar als Störer bei Persönlichkeitsrechtsverletzung auf lnternetseite

Haftung des Suchmaschinenbetreibers für geschlossene rechtswidrige Äußerungen

Veröffentlichung vertraulicher Tonbandaufnahmen - Kohl-Protokolle

Entschädigung bei Preisgabe psychischer Erkrankung durch Pressesprecher (Ls.)

Grenzen des Begriffs der öffentlíchen Urkunde - Kfz-Zulassungsbescheinigung

lnaugenscheinnahme von Fotos während des Ausschlusses des Angeklagten (Ls.)

Preisgabe der Namen von Funktionsträgern im gerichtlichen Verfahren

Eintragung e¡nes Künstlernamens in Personalausweis (Anm. P. S. Fischinger)

Tätowierung im Auswahlverfahren zum Polizeivollzugsdienst der Bundespolizei (Ls.)

759

763

766

770

773

776

778

782

787

788

789

795

796

801

802

802

806

807

811

814

30.09.14 - 1 ÁZR1083112 Gleichbehandlung bei Ausgestaltung einer Dienstkleiderordnung - Cockpit-Mütze

O21OJ4 - 10TaBV 11U/14 Außerordentliche Kündigung wegen KZ-Vergleichs (Ls.)

18.09.'14 - lZR138/13 Datenbankschutz von topografischen Landkarten -TK SO (VB)

815

816

816

tul¡r Beilage: NJW-Speziat Heft Sl2O1S
Aus dem lnhalt:

' Famillenrecht: Ausgreich für unterhart nach obhutswechser oder voiljährigkeit

' Verkehrsrecht: Haftungsquoten bei Unfällen mit Einsatzfahrzeugen

' Gesellschaftsrecht: Arbeitnehmerbeteiligung mittels genehmigten Kapitals

' lnsolvenzrecht: Absonderungsrechte im lnsolvenzverfahren

' Verfahrens- und Kostenrecht: Bindungswirkung bei unterbliebener Festsetzung des vergleichsmehrweds
' Vliet- und lmmobilienrecht, Erbrecht, Baurecht, Arbeitsrecht, Strafrecht, Anwalt und Kanzlei: Rechtsprechungsübersichten
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Reeåatspreelrung ãn Kü!rze

ZlviËnee [rt

Familienrecht

OLG Dresden: Prüfungsbefugnís bei Beschwerde
durch den Versorgungsträger. Bei der Beschwerde
eines Versorgungsträgers ist das Beschwerdegerichl
nicht darauf beschränkt, den Ausgleich des beim Be-
schwerdeführer bestehenden Anrechts zu überprüfen.
Es ist vielmehr gehalten, den Versorgungsausgleich
von Amts wegen insgesamt entsprechend den gesetz-
lichen Vorschriften durchzuführen; die rechnerische
Anderung der Ausgleichsmethode vom Einmalaus-
gleich zum Hin- und Her-Ausgleich der Anrechte hat
daran nichts geändert (Beschl. v. 1.12.2014 - 20 UF
875114).

Erbrecht

OLG Schleswig: Darlehenskündigung gegenüber
einem Miterben durch Mehrheitsbeschluss" Stellt
sich die Kündigung eines Darlehens gegenüber einem
Miterben als Maßnahme der ordnungsgemäßen Ver-
waltung dar, bedarf es dafur nicht der Einstimmigkeits-
voraussetzung des S 2040 BGB. Sie kann vielmehr
nach den SS 2038 ll, 745 BGB mit Stimmenmehrheit
der Erbengemeinschaft beschlossen werden (Urt v.
18.9.2014-3U82/13).

Ziviles Baurecht

OLG Düsseldorf: Vorbehaltsurteil im Architekten-
Honorarprozess. Uber die Honorarklage eines Archi-
tekten, gegen die sich der Auftraggeber mit der Auf-
rechnung von Schadensersatzansprüchen aus Bau-
mängeln verteidigt, die auf Planungs- oder Uberwa-
chungsfehlern beruhen sollen, kann im Wege eines
Vorbehaltsurteils entschieden werden. Das Honorar
eines lnnenarchitekten ist auch dann unter Berücksich-
tigung anrechenbarer Kosten für vorhandene Bausub-
stanz und eines Umbauzuschlags zu ermitteln, wenn
das Objekt überhaupt erst neu errichtet wird (Urt. v.
23.10.2014 - l-5 U 51/1 3).

Handels- und Gesel lschaftsrecht

BGH: Ausschluss des Ausgleichsanspruchs des
Vertragshändlers. Ein Ausgleichsanspruch in ent-
sprechender Anwendung des $ 89b HGB steht dem
Vertragshändler nicht zu, wenn der Hersteller oder
Lieferant nach den vertraglichen Vereinbarungen ver-
pflichtet ist, die ihm vom Vertragshändler überlasse-
nen Kundendaten bei Beendigung des Vertrags zu
sperren, ihre Nutzung einzustellen und auf Verlangen
des Vertragshändlers zu löschen (Urt. v. 5.2.2015 -
vrzR315/13).

BGH: Regelmäßige maximale Dauer von Kunden-
schutzklauseln. Kundenschutzklauseln, die zwischen
einer GmbH und einem ihrer Gesellschafter anlässlich
des Ausscheidens aus der Gesellschaft vereinbart
werden, sind nichtig, wenn sie in zeitlicher Hinsicht das
notwendige Maß übersteigen, das in der Regel zwei
Jahre beträgt (Urt. v. 20.1.2015 - ll ZR 369/13).

Bank- und lnsolvenzrechi

BGH: Unzulässiger Restschuldbefreiungsantrag in
gesondertem lnsolvenzverfahren. Gibt der lnsolvenz-
verwalter das Vermögen des Schuldners aus seiner
selbstständigen Tätigkeit frei und wird über dieses Ver-
mögen ein gesondeftes lnsolvenzverfahren eröffnet, ist
ein in diesem Verfahren gestellter Antrag des Schuld-
ners auf Restschuldbefreiung jedenfalls solange unzu-
lässig, als über seinen im Ausgangsverfahren gestell-
ten Restschuldbefreiungsantrag nicht entschieden ist
(Beschl. v. 18.12.2014 - IXZB 22113).

Vertragsrecht und AGB-Recht

OLG Saarbrücken: Keine Sittenwidrigkeit eines
Werbeflächenvertrags. Der Uberschreitung der übli-
chen Vergùtung um mehr als das Doppelte kommt bei
einem Vertrag über eine Werbefläche eine vergleichs-
weise geringe Aussagekrafl zu, weil sich der absolute
Wert der Leistung - abgesehen von reinen Produkti-
ons- und Materialkosten - schwerlich fassen lässt (Urt.
v.6.11.2014- 4 U 189/13).

Haftungsrecht

BGH: Ersatzoflieht eines Reise!:rrros weoerì rnTrr--J

reichendem Nachweis der Kundengeldabsicherung.
Der Reisevermittler darf Zahlungen des Reisenden auf
den Reisepreis vor Beendigung der Reise nur fordern
oder annehmen, wenn dem Fìeisenden nachgewiesen
worden ist, dass der in einem anderen Mitgliedstaat
der Europäischen Union ansässige Reiseveranstalter
dem Reisenden eine den Anforderungen des $ 651k I 1

BGB entsprechende Sicherheit geleistet hat. Die
bloße Erklärung des Reiseveranstalters, es bestehe
eine lnsolvenzabsicherung, reicht als Nachweis nicht
aus (Urt. v. 25.11.2O14 - X ZR 1 05/1 3).

Verfahrensrecht

BGH: Holzreoalkonstruktion an Grundstücksd!,enze'-'-'-9-"_--

- Berufungsbeschwer bei Beseitigung. Der Wert der
Beschwer des zur Beseitigung eines Bauwerks verur-
teilten Beklagten bemisst sich grundsätzlich nach den
Kosten einer Ersatzvornahme des Abrisses, die ihm im
Falle des Unterliegens drohen. Ein lnteresse des Be-
klagten am Erhalt des Bauwerks ist für die Bemessung
der Beschwer jedenfalls dann unerheblich, wenn nicht
ersichtlich ist, dass der Beklagte ein über die Abwehr
der Beseitigungskosten hinausgehendes lnteresse am
Verbleib des Bauwerks an seinem bisherigen Standort
hat (Beschl. v. 15.1 .2O15 -V ZB 135114).

6 trllw-aktuell 11/2015
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Von Michael DrasdoMiet- und lmmobilienrecht

S anierungszwang,,,Opfergren ze" rLnd Haftung fi.ir Stimmverhalten (B GH)
Bestimmung des KostenverteilungsSchlüssels ,,im Vermieterermessen" (BGH) . . . . .

Schätzung in Betriebskostenabrechnung betrifft materielle Richtigkeit (BGH)

,,Gartenfron" von Eigentümern kraft Öffnungsklausel-Beschluss? (BGH) . . . . .

Funk-Heizkostenverteiler unter WEG als Datenschutzproblem (LG Dortmund)
Keine Einstandspflicht des Zwangsverwalters für Herstellungsbeiträge (VGH Kassel)

Grunderwerbsteuer in Brandenburg . .

Unterbringung von Asylbewerbern in Genossenschaftswohnungen

t29
129

130

130

131

l3l
131

131

Familienrecht Von Martin Haußleiter und Barbara Schramm

I. Götz/B. Schramm, Ausgleich für Unterhalt nach Obhutswechsel oder Volljâhrigkeit . . . .

Dauer der beruflichen Neuorientierung nach Verlust des Arbeitsplatzes (OLG Brandenburg)
Wohlvertaltenspflicht bei Umgangsgewäluung (OLG Saalbrücken)
Ausgleichssperre im Versorgungsausgleich (OLG Karlsruhe)

t32

133

t34
134

RothErbrecht Von

Betreuervergütung trotz Behindertentestament aus Nachlass zahlbar (LG Köln) . . . .

Unpf?indbarkeit des Rechts der Erbschaftsannahme (OLG München)
Erbschaftsteuer ist keine Nachlassverbindlichkeit (LG Heidelberg)

135

135

136

Verkehrsrecht Von Rainer Heß und Michael Burmann

N. Rabe, Haftungsquoten bei Unfällen mit Einsatzfahrzeugen

Beweis eines Sachmangels und Darlegung eines Rücktrittsgrundes (OLG Hamm)
Hobelspäne als Streumittel (OLG Hamm)
,,Rollenlassen" eines Fahrrades (VGH München) . .

t37

138

139

t39

Baurecht Von Stefan Weise und Tobias Hänsel

Abrechnung eines Pauschalpreisvertrags nach Kündigung (OLG Düsseldorf)
Konkrete Darlegung eines Behinderungsschadens (OLG Köln)
Wer trägt das Diebstahlrisiko auf der Baustelle? (OLG Saarbrücken)
Keine Urkalkulation: Kein begründeter Nachtrag (OLG Düsseldorf)
Kostenschätzung des Bauträgers zu Eigenleistungen ist keine Garantie (OLG Düsseldorf)

140

140

l4t
t4l
t42

Gesellschaftsrecht Von Dieter Leuerin und Daniel Rubner

D. Leuering/D. Rubner, Arbeitnehmerbeteiligung mittels genehmigten Kapitals
Zeitliche Grenzen von Kundenschutzklauseln (BGH)
Umwandlung einer unselbstständigen in eine selbstständige Stiftung (BGH) . .

Haftung von Sparkassenvorständen (BGH)

t43

744
145

t45
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Arbeitsrecht und Robert von Steinau-SteinrückVon Marcel

Lage der Arbeitszeit bei Teilzeitbeschäftigung (BAG)
Klageverzicht in Ausgleichsquittung (BAG)
B etriebsvereinbarung ohne B etriebsratsbeschluss (BAG)
Altersdiskriminierung bei Sozialplanabfindung (BAG) .

Mindestlohngesetzgilt nicht für Amateursportler . . . . .

146
t46
147

148

148

Von Michael Dahl und Raul Taraslnsolvenzrecht

C. H e r mr e cÆ, Ab s onderungsrechte im Inso lven zv erf.ahr en.

Unwirksamer Eigen- und Restschuldbefreiungsantrag (BGH)
Auftrebung des Beschlusses der Gläubigerversammlung (LG Hamburg)

t49

150

15r

Strafrecht Von Klaus und Ste Beuke lmann

Folgen einer rechtsstaatswidrigen Tatprovokation durch Lockspitzel (BVerfG)
Pflicht zur Mitteilung über Verständigungsgespräche (BVerfG) .

Antragsrecht des Zeugen auf Ausschluss der Öffentlichkeit (BGH)
Qualifizierte Belehrung bei Zeugnisverweigerungsrecht (BGH)
Keine Anordnung von Abschiebungshaft,,auf Vorrat" (BGH)
Versuchte Nötigung durch friedliche Blockadeaktion (OLG Karlsruhe)

152
152

153

1s3

ts4
154

Verfahrens- und Kostenrecht Von Norbert Schneider

N. Schneider, Bindungswirkung bei unterbliebener Festsetzung des Vergleichsmehrwerts

Zurückweisung des Antrags auf Erlass eines Strafbefehls (AG Rosenheim)
Anspruchsbegründung in Unkenntnis der Einspruchsrücknahme (OLG Saarbrücken)
Reichweite der Beiordnung auch ftir Mehrwert des Vergleichs (OLG Köln)

155

156

156

157

Anwalt und Kanzlei Von Christian Dahns
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